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Iriedttche 'AuvlWiK. 
(Korrespondenz). 

B o n sehr geschätzter Seite erhalten wir unter 
obigem Titel folgende Zuschrift: 

D a » Erscheinen der „Oberrheinischen Nachrich. 
ten" bedeutet fü r unser Land ein Ereignis. Der 
Gedanke einer neuen Preßgründung beschäftigte 
zwar die Geister schon lange. Aber man hielt 
die Ze,t zu seiner Verwirklichung noch nicht fü r 
gekommen. ES zeigte sich eben wie in so vielen 
Fällen auch hier, daß Handeln oft besser ist, als 
langes Zuwarten. Das neue Blatt hat sich gleich 
schon bei seinem ersten Ersch-inen ritterlich auSge. 
wiesen. Se in Schriftleiter mußte aber bald er. 
fahren, daß auch das Leben eines Redakteurs ein 
Kampf ist.; hatte er doch schon hin und wieder 
Anlaß zur Abwehr von Angriffen. N u n . M e i . 
nungSverschiedenheit und kleinere Unstimmigkeiten 
wird eS unter den Sterblichen immer geben u. unter 
den ZeltungSmenschen erst recht. Immerhin muß 
ein leidliches Auskommen wie im Leben überhaupt 
so auch in der Publizistik gesucht und gefunden 
werden. ES sei deshalb einem Leser unserer bei. 
den Blätter, der den gelegentlichen kleinen 81«. 
beteten zwischen letzteren ferne steht, erlaubt, be> 
züglich der von unserer Presse einzuschlagenden 
gegenseitigen Haltung ein wohlgemeinte» Wort zu 
sagen. ES geschieht dieS keineswegs in der A b -
ficht unseren Redakteuren Belehrungen zu erteilen; 
dazu fühlt sich derselbe nicht berufen, sondern um 
der Sache zu nützen. E r ist nun einmal der 
Ueberzeugung und zwar auf Grund einer 
längeren Erfahrung, daß die Presse ihre hohe A u f 
gäbe um so sicherer zu erfüllen imstande ist. je 
maßvoller ihre Haltung. E r ist deshalb grund» 
sätzlich f ü r eine friedliche Publizistik. Ohne Kampf 
geht eS freilich wie in der Politik überhaupt so 
auch in der Presse nicht ab; aber der Zweck des 
Kampfes muß doch wieder der Friede sein. I n 
den nachstehenden Zeilen soll angedeutet werden, 
wa» nach der Absicht des Verfassers dieses A v 
tikelS vermieden werden soll und waS man an 
positiver Arbeit von ihr wünscht und erwartet. 

Unvereinbar mit der Würde und der Bestim 
mung der Presse ist vor allem eine unfruchtbare 
Polemik, besonders ein kleinliches, persönliches 
Gezänke. Wenn eine solche KampfeSweise in der 
Presse nnseres Landes Eingang finden sollte, oder 
gar zur Regel würde, so müßte dieS unbedingt 
zu bedauerlichen Erscheinungen führen. W i r wol> 
len an dieser Stelle davon absehen, die Preßver» 
hältnisse unserer Nachbarn einer Kritik zu unter-
ziehen; aber wir könnten auf ein Beispiel hinweisen, 
das geeignet wäre, in dieser Hinsicht geradezu 
abschreckend zu wirke». Eine gründliche Aussprache 
in wichtigen Fragen ist nicht bloß zulässig, son-
der» geradezu wünschenswert. Nur muß eine 
solche Diskussion immer sachlich bleiben und darf 
nicht in« Endlose gehen. Die Duldsamkeit, die 
bisher einen erfreulichen Z u g im Charakter un» 
sere» Volkes bildete, möchten wir auch in Zukunft 
nicht missen. V o r Jahren meinte ein Besucher 
unseres kleine» Landes in einem Aufsatz über Land 
und Leute im Fürstentum Liechtenstein, eS gebe 
in unserem politischen Leben keine Parteigegensätze 
und er fand den Grund dieser Erscheinung in dem 
Fehlen einer Zeitung. Nun , waS die Behaup-
tung betrifft, wir hätten keine Zeitung, so halte 
der M a n n nicht ganz unrecht; den ein politisches 
Bla t t mit ausgesprochenem Parteistandpunkt hat. 
ten wir in den letzten Jahren nicht. DaS L . V . 
vermied eS ja ängstlich, aus der Rolle eines par-
teilofen Regierungsblattes zu fallen, obwohl es 
den Titel „Volksblatt" führte. SS hütete sich 
nicht minder davor, die Politik de» Auslandes 
unter einem bestimmten parteipolitischen Gesicht-
Winkel zu betrachten. D a » an maßgebender Stell« 
herrschende System und die Stellung de« B la t -
tes im politischen Leben unseres Landes war eben 
einer unbefangenen Stellungnahme zu den B o r -
gängen de» öffentlichen Lebe»» nicht günstig. W i r 
wiffen auch, wa» wir von dem Frieden zu hak-
ten hoben, von dem der Verfasser de» angeführ-
ten. Artikel» spricht. I n der Sitzung de» Land-
«ages vom 16. Dezember 1907 äußerte sich der 
Präsident, ein M a n n , dem gewiß niemand den 
Borwurf der Maßlosigkeit mächen kann: „ S o -
lange die Zensur bei uns besteht, haben wir -ine 

unheimliche Friedhofsstille." Auf der TageSord 
nung dieser Sitzung stand nämlich der Punkt 
„Schaffung eine» Preßgesetzes.' E s wurde bei 
dieser Gelegenheit eine scharfe Debatte über un« 
sere liechtensteinischen Preßverhältnisse abgeführt 
ES fällt übrigens niemand bei un» ein, Aufsätze 
über Liechtenstein, wie sie in den vergangenen Iah. 
ren mehrfach in ausländische Zeitungen und Zeit 
schriften erschienen und in denen mitunter unsere 
liechtensteinischen Verhältnisse über den grünen Klee 
gelobt wurden, besonders ernst zu nehmen Unsere Be-
vvlkerung weiß « n solche» Lob richtig einzuschätzen. 

W i r wollen unS indes lieber etwaS mit den 
positiven Aufgaben der Presse beschäftigen. Die 
Presse soll grundsätzlich konseauent sein und sie 
soll der Wahrheit und den wirklichen Interessen 
des BolteS dienen. Das klingt alles selbstver-
ständlich und doch kann eS nicht oft genug ge-
sagt werden. D a ß ein liechtensteinische» Blat t auf 
den, Boden der katholischen Weltanschauung steh-
hen muß. ist ohne weiteres klar und liegt schon 
in seinem eigenen Interesse. Volksfreundlich aber 
ist ein Blat t noch nicht, wenn eS sich bloß nach 
den veränderlichen Wünschen und den wechselnden 
Stimmungen seiner Leser richtet. ES muß daS 
wahre Interesse de» Volke» im Auge haben und 
letzterem in uneigennütziger Weise und unbcküm-
mert um Zustimmung oder Tadel ein aufrichti-
ger Berater und wohlmeinender Führer sein. Die 
Zeitung ist heute für weite Kreise eine überaus 
wichtige Quelle geistiger Belehrung. Das geistige 
Leben ist bei unS freilich nicht so viel gestaltet 
wie in größeren Ländern und die sozialen und 
politischen Fragen sind nicht so schwierig und ver-
wickelt; aber eS gibt auch bei uns Probleme 
rechtlicher, wirtschaftlicher und politischer Natur 
genug zu lösen, wie unS die Geschichte unseres 
Landtages belehrt. Der Presse kommt dabei 
eine wichtige Aufgabe zu. S i e soll sich für 
!>iese Fragen interessieren und eine allseitige und 
möglichst allgemeine Aussprache ermöglichen. ES 
versteht sich von selbst, daß sich ein unabhängiges 
Blatt für Viesen Zweck besser eignet als ein sol-
cheS, das durch gewisse Rücksichten gebunden ist. 
Damit soll keineswegs einer grundsätzlichen Oppo-
ition unserer Presse der jeweiligen Regierung 

gegenüber daS Wort geredet werden. W i r brau-
che» eine Presse, die vor allem positive Arbeit 
eistet, und wir müssen uns stets dessen bewußt 

'ein, daß der richtige Standpunkt eines Nichten-
'teinischen Blatte» nur der einer gesunden Real-
wlitik sein kann, d. h. einer Politik, welche die 
Dinge nimmt, wie sie sind. Eine gute Presse 
änn in unfern Tagen dem Volke unendlich viel 
lützen. S i e kann ihm Beraterin und Erzieherin 
m besten Sinne deS Wortes sein so gut, wie 

eine Publizistik, die ihre Aufgabe verkennt, ein 
Volk entzweien und verhetzen kann. Wo aber 
ede Orientierung im öffentlichen Leben fehlt und 
vo vielleicht mancher in gedrückter Stimmung 
rnhin lebt, da ist die Gefahr nicht ausgeschlossen, 

daß zweifelhafte Elemente die Gelegenheit be-
nützen, um im trüben zu fischen, und sie haben 
auch unter solchen Umständen ein leichtes Spie l . 
E s empfiehlt sich daher auch bei uns, alles daran 
zu setzen, daS polititche Interesse in unserer Be-
völkerung zu wecken und zu kräftigen und daS 
Volk über gewisse geistige Strömungen, die ihre 
Wellen heute überallhin werfen, aufzuklären. S o l l 
>ie Presse bei dieser Arbeit erfolgreich mitwirken, 
o muß ein Hinausgehen über den Rahmen einer 
lolitischen Rundschau und nachträglicher Berichte 
Iber Verhandlungen de» Landtage» zur Regel 

werden. W i r werden zwar in unserem kleinen 
Lande von den Mitteln, die in Staaten mit einer 
größeren Bevölkerungszahl und einer fortgeschrit-
tenen Gesetzgebung der Aufklärung des Volke» 
und der Förderung seiner Interessen dienen, von 
der Presse, Organisation usw. immer , nur in be-
scheidenem M a ß e Gebrauch machen können; aber 
wir müssen immerhin nach Kräften da» in» Werk 
setzen, wa» unseren Verhältnissen entspricht,,und 
den Ausbau unserer liechtensteinischen Gesetzgebung 
in dieser Richtung in« Auge fassen. Möge un? 
die Presse dabei tatkräftig an • die Hand , gehen 
und möge e» stet» ihr Bestreben sein, un» . da» 
Banner eine» gesunden Fortschritt,» voramutragen' 

Die Neutralität. 
(Korrespondenz). 

. Be i der gegenwärtigen Ze i t spielt nicht nur 
das Völkerkriegsrecht, sondern auch das einen 
T e i l des Völkerrechts bildende Neutml i tä t s rech t 
eine bedeutende Rol le . E s mag daher i m Nach-
folgenden das Wesentliche über die Neu t ra l i t ä t 
gegeben werden. 

1. Neu t r a l i t ä t ist das rechtliche Verhä l tn i s 
Wischen den kriegführenden (Parities bellige-
rantes) und den am Kriege nicht beteiligten 
Staaten. S o ist z. B . Liechkenstein jetzt ein neu-
traler S taa t . A n sich kann man sie auch als ein 
rei tatsächliches Verhä l tn i s ansehen, das mit 
dem Ausbruch eines Krieges unter andern S taa -
ten fü r den unbeteiligten eintritt. S i e ist eine 
vollständige Passivi tä t gegenüber den K r k g f ü h -
renven. 

I n f rüherer Zei t hat man die Neu t ra l i t ä t 
nicht so streng aufgefaßt wie heutzulags. K a p i -
tulationen ( T r v ' l ieferungsverträge) wären 
heute undenkbar, dagegen enthielten sie früher 
keinen Neutra l i tä t sbnich . F r ü h e r war die Neu-
tra l i tä t nur eine verschleierte Teilnahme am 
Krirge. Heute kann der Neutrale nur soweit 
als solches gelten, als es sich selbst jedem E i n -
sluß auf den Krieg entzieht. D a die Staaten 
gegeneinander nicht luftdicht abgeschlossen wer-
Ven-künnen, sv entstehen eben auch-völkerrechtli-
che Beziehungen. Z u m Wesen der Na tu r gehört 
außer dein Haupterfordernis der Unbeteiligtheit 
die Gegenseitigkeit. Der neutrale S taa t m u ß 
beide Kriegsparteien gleich beaünsti«en, resp. bei-
der Gebiete nicht betreten lassen. Jedes Verbot 
und jede Erlaubnis m u ß beiden gleich gewährt 
werden. . 

D i e N e u t r a l i t ä t ist teils territorial (staat-
lich), teils extraterritorial (außerstaatlich), je 
nach dem sich auf das Staatsgebiet selbst oder auf 
rechtliche Beziehungen - des neutralen Staats 
außerhalb seines Gebiets zu den Kriegführen-
den bezieht. D i e neutrale Grenze ist gleichsam 

^eine hermetisch abschließende Scheidelinie zwi-
schen dem Kriegsgebiet und dem neutralen Ge-

1 biet. D i e staatl. N e u t r a l i t ä t kommt auch fü r den 
Person'enverband i n Betracht. D i e Angehörigen 
eines Staates können auch außerhalb ihres 
Staatsgebietes oder auf der hohen See sich be-
finden. Leben sie i n ihrem Hemiatslande, so 
sind sie geschützt durch die Landesgrenzen. D i e 
extraterritoriale (außerstaat l . ) Neu t r a l i t ä t ist ei-
ne Summe der d'en Angehörigen eines fremden 
Staats i m Kriegsgebiete gewährten Befte iun-
gen. 

Beginn: D i e Neu t ra l i t ä t ist ein tatsächlicher 
Zustand, der mit Kriegsbeginn von selbst eintritt-
D i e Kriegführenden haben die Pflicht, den 
Kriegsausbruch den neutralen Staaten bekannt 
zu machen, um diese gewissermaßen zur Beobach
tung ihren Neutral i tä tspf l ichten aufzufordern. 
M i t dieser Bekanntmachung beginnt der N e u -
t ra l i tä t szus tand; allerdings darf der Kriegszu-
stand auch schon vorher nicht unbeachtet gelassen 
werden . 

Rechtsquellen: D a s Neutral i tä tsrecht ist 
bis 1907 fast ausschließlich Gewohnheitsrecht 
oder dann nur i n einzelnen Ver t rägen nieder-
gesetzt gewesen. Jeder S taa t gestaltete sich sein 
Neutra l i tä ts recht meistens nach der Bedeutung 
leiner militärischen und wirtschaftlichen Jnteres-
sen. D i e ersten Ansätze davon ist die sogenannte 
„bewaffnete N e u t r a l i t ä t " von 1798 und ^erneu
ert 1800, zwischen R u ß l a n d , P r e u ß e n , Nordame-
rika, Frankreich, Spanien geschlossen gea/en die 
übermächtige Seeherrschaft Englands. 1856 
wurden deren Grundsätze auch von England an-
erkannt (Pariser ' ^ e rech tdek lä rä t ion ) . Z u er-
wähnen sind auch noch die auf die ewig neutralen 
Staaten (Schweiz. Belgien und Luxemburg) be
züglichen speziellen Vertragsbestimmungen. A b -
gesehen davon gab es kein vertraglich allgemei-
nes Neutml i tä t s rech t . Erst an der 2. M e d e n s -
könferenz (1907) wurde es fest geregelt. D i e 
Seekriegsrechtskonferenz (1909) hat i n W i e n 
keine geltende Bestimmungen aufgestellt. 

Territoriale Neutralität im Landkie«. B i s 
190? galt der Grundsatz, daß die fremden A r -
meen das neutrale Gebiet nicht betreten und 

daß umgekehrt die Neutralen sirfi jeden E i n g r i f f s 
i n das- Kriegsgebiet zu enthal t -« haben und ie« 
den Angr i f f der Kriegführenden abschlagen dür 
fen. Diese« Grundsatz gilt auch heute noch. D a -
zu kommt aber, daß die Friedenskonferenz be-
stimmt, was nicht als Neutral i tä tsver le tzung an
zusehen i-st und daß sie absolute Verbote an die 
Kriegführenden und Neutralen aufstellt. — A b 
solute Verbote sind: das neutrale Gebiet wi rd 
nicht zum Kriegsschauplatz: es ist f ü r die Kr ieg-
führenden ubetretbar. Durch daS neutrale 
Gebjet dürfen keine M u n i t i o n s - und Truppen, 
transporte geführt werden. D i e . S a m m l u n g von 
Truppenkörpern und die E r ö f f n u n g und Betrei
bung, von Werbebureaux auf neutralem1 Gebiet 
ist verboten! D i e Kriegführenden dürfen auf neu-
tralem Gebiet keine telegraphischen und radio-
telegraphischen Statronen errichten. N u r wenn 
eine solche S t a t i on in Fried'enszeiten dem P u b l i -
kum geöffnet war, darf sie auch i n Kriegszeiten 
weiter benutzt werden. — D i e neutralen S taa 
ten sind verpflichtet, durch die nationalen S t r a f -
gesetze die Verletzung dieser Gebote zu ahnden. 

D a s Gegenstück zum Verbot über fremdes 
| Gebiet, Munit ionstransporte und dergleichen 

durchzuführen ist die Er laubnis des Handels 
mit Kont rebände ; die Benützung der Telephon!!-
nien vom neutralen Gebiet ins Gebiet eines 
Kriegführenden (aber nicht mißbräuchlich). E i n -
zelnen Personen aus neutralen Staaten. die- sich-; 
als Freiwil l ige einer Kriegspartei anschließen, 
ist dies gestattet. I n allen Fä l l en aber muß der 
Neutrale volle Gleichheit ( P a r i t ä t ) gegen alle 
Kriegführenden beobachten. 

Benützung neutralen Gebiets durch die Krieg, 
führenden. — E s sind gewisse eng auszulegende 
Ausnahmen gestattet. E inem Neutralen ist es 
gestattet, eine feindliche Armee bei sich aufzuneh-
men, aber diese Aufnahme darf nicht zum Scha-
den der andern Kriegspartei ausschlagen. E s 
darf diese Armee nicht mehr aus dem Staatsge-
biet hinausgelassen, sondern sie m u ß interniert 
und entwaffnet werden. Unter diesen Voraus-
setzungen darf die verfolgende Armee vom Gegner 
nicht bis auf das neutrale Gebiet verfolgt wer-
den. Hat eine übertretende Armee Kriegsge-
gefangene bei sich, so werd. diese mi t dem Ueber-
tritt f re i ; .durch den Uebertritt verliert die Armee 
die Kriegsgewalt. D e r Neutrale kann die freige-
wordenen Gefangenen bei sich behalten oder ab-
schieben. — A u f neutrales Gebiet entkommene 
Kriegsgefangene kann der Neutrale ebenfalls 
ausnehmen oder zurückweisen. Behäl t er sie, so 
kann er ihnen einen bestimmten Aufenthaltsort 
anweisen. E s kann von einem neutralen S taa t 
gestattet werden, daß Kmnke und Verwundete 
über sein Gebiet transportiert werden. 

Territoriale Neutralität im Seekrieg. 
D i e hierüber an der Friedenskonferenz aufgestell-
ten Normen sind lückenhaft und haben einen 
ausgesprochenen Kompromißcharakter. 

E s sind lediglich Mindestbestimmungen des-
sen. was erlaubt ist. — D e r Vertrag stellt einmal 
absolut« Gebote resp. Verbote auf. Verboten 
sind die Feindseligkeiten i n den neutralen Ge
wässern, dagegen ist die bloße Durchfahrt er-
laubt. F e m e r ist auch verboten, die Durchs», 
chung gegnovischer und neutraler Schiffe in neu-
tralen Gewässern. A u f neutralem Gebiete kür
ten auch keine Prisengerichte errichtet werden. 
Verboten ist, ein neutrales Gewässer zu einem 
Flottenstützpunkt zu machen. Endlich ist ver-
boten, in neutralen Häfen Schiffe auszurüs ten 
und zu bemannen, sofern sie an den Feindselig-
feiten teilnehmen sollen. Aber auch darf neu-
tralen S t a a t ist der Verkauf von Schiffen an ei-
nen Kriegführenden nicht gestattet, Wohl aber 
umgekehrt darf der Kriegführende einem Neu-
tralen solche verkaufen (man denke a n den Ver -
kauf der „Goeben" und „ B r e ß l a u " seitens des 
Deutschen Reiches an die Türkei ) . ^ 

E s gibt dann noch sogenannte präsumptive 
Verbote und Gebote. Diese haben die Tendenz, 
die N e u t r a l i t ä t sehr genau auszugestalten. E S 
ist den Staaten erlaubt, in Abweichung \ von 
dielen Geboten strengere oder laxere, Bestim
mungen aufzustellen. ' 

Internierung von Kriegsschissen der krie«. 
führenden Flotte. Wenn das neutrale Gewässer 
besonders ein neutraler Hafen von mehr als drei 


